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Zahnarztinformation

Anforderung von Unterlagen durch Versicherungen

In letzter Zeit fordert eine nicht unerhebliche Anzahl von privaten Krankenversicherungen von Zahn​ärzten ausführliche Auskünfte über Behandlungsmaßnahmen an. Dabei werden insbesondere Fragen nach dem Befund und nach der (geplanten) Behandlung gestellt. Zugleich sollen häufig auch Kranken​unterlagen wie Röntgenbilder und Modelle zugesandt werden. Ohne Frage muss ein Versicherer prüfen können, ob die an ihn gerichteten Erstattungsansprüche eines Versicherten berechtigt sind. Wenn aber Versicherungen dazu übergehen, bei Überschreiten eines bestimmten Betrages nicht nur unbegründet Fragen zu stellen, sondern darüber hinaus Krankenunterlagen in Form von Röntgenaufnahmen, Gips​modellen, Befunden und dgl. anzufordern, geht dies zu weit. Versicherungen haben die an sie gerich​teten Erstattungsansprüche nicht jedoch die Notwendigkeit einer Heilbehandlung zu überprüfen.

Ärztliche Schweigepflicht

Die Versicherer wenden sich bei ihrem Auskunftsverlangen meist direkt an den behandelnden Zahnarzt und berufen sich hierbei auf eine ihnen vorliegende Schweigepflichtentbindung, die ihr Versicherungs​nehmer vor Versicherungsbeginn einst erteilt hat. Es ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Patienten nicht oder nicht mehr damit rechnet, dass er seinen (Zahn-)Arzt auf diese Weise möglicher​weise vor vielen Jahren von der Schweigepflicht entbunden hat. Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg vertritt daher die Ansicht, dass generelle Schweige​pflichts​entbindungserklärungen, die bei Antragstellung erteilt wurden, nicht für alle Fälle und die gesamte Versicherungszeit gelten können.

Einsichtsrecht des Patienten

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) zum Problem des Einsichtsrechts des Patienten in seine Behandlungsunterlagen geht davon aus, dass das Einsichtsrecht ein Ausfluss des Persön​lichkeitsrechts (Selbstbestimmungsrechts) des Patienten ist, über seine persönliche Befindlichkeit stets Auskunft verlangen zu können. Das Verlangen, Einsicht in die Behandlungsunterlagen zu nehmen, um dem Versicherer diese Unterlagen zum Zwecke der Überprüfung aus versicherungsrechtlichen Gründen zu überlassen, dient nicht der Wahrung des Persönlichkeitsschutzes des Patienten, sondern allein fiskalischen Interessen des Versicherers. Allein aus diesem Grund kann die Rechtsprechung hier nicht angeführt werden.

Darüber hinaus ist aber auch festzustellen, dass das Einsichtsrecht von Seiten des Patienten durch den BGH nur insoweit zugestanden wurde, wie hierdurch begründete und berechtigte Interessen des Behandlers nicht verletzt werden. Dies hat der BGH jedoch zunächst bezogen auf Bemerkungen in den Krankenunterlagen, die ein hohes Maß subjektiver Färbung beinhalten.

Erteilung von Auskünften an Versicherungen 

Die Versicherer geben an, dass sie diese Unterlagen oder Begründungen vom Zahnarzt anfordern, um sich über die Notwendigkeit der Heilbehandlung informieren zu können. Der privatversicherte Patient erhält von seiner Versicherung nämlich nur die Kosten für eine medizinisch notwendige Heilbehandlung erstattet. Die Versicherungsverträge legen fest, dass der Versicherungsnehmer auf Verlangen dem Versicherer jede Auskunft zu erteilen hat, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist. Der Versicherer muss also nicht bezahlen, solange der Versicherungsnehmer erforderliche Auskünfte nicht erteilt.

Hierzu gehören Auskünfte im eigentlichen Sinn, erforderlichenfalls auch Abschriften der Befunde, Ko​pien von Röntgenaufnahmen und Kiefermodellen. Der Versicherungsnehmer hat umgekehrt das Recht, sich namentlich den Beratungszahnarzt der Versicherung benennen zu lassen (§ 178 m VVG), um fachliche Gründe für eine mögliche Leistungseingrenzung zu erfahren. Diesen Anspruch kann der Versicherungsnehmer an seinen Zahnarzt abtreten, so dass – ggf. durch fachkompetente Auskünfte – die Angelegenheit im Sinne des Patienten geklärt werden kann.

Anlass der Auskunft

Zwei unterschiedliche Situationen können Anlass für die Anfrage einer Versicherung sein: Eine ein​gereichte Rechnung oder ein Heil- und Kostenplan. Wenn die Behandlung bereits durchgeführt wurde, wird die Frage der Notwendigkeit der Leistungen bereits durch die Rechnungsstellung beantwortet. Der Zahnarzt darf ohne besondere Kennzeichnung auf der Liquidation nämlich nur Vergütungen für medi​zinisch notwendige Leistungen berechnen. Wenn in einer Liquidation also keine nicht notwendigen Verlangensleistungen ausgewiesen sind, muss die Versicherung daher primär davon ausgehen, dass nur notwendige Leistungen berechnet worden sind. Hegt sie Zweifel daran und möchte daher nähere Informationen haben, muss sie eine einzelfallorientierte Begründung dafür angeben. Pauschale, unbe​gründete Auskunftsverlangen sollten mit der Bitte um Begründung der Anfrage zurück​gewiesen werden. Wenn dem Versicherer dann noch die erteilten Auskünfte nicht ausreichen, kommt eine Vorlage von (Kopien der) Krankenunterlagen an den Patienten in Betracht. Das Vorliegen dieser Voraussetzung muss die Versicherung jedoch substantiiert darlegen.

Das OLG Hamm (Beschluss v. 04.09.1990, Az: 20 W 35/90) hat hierzu zwei wesentliche Feststellungen getroffen:

1.
Es hat zum Ausdruck gebracht, dass Krankenunterlagen des Arztes aus ihrer Natur heraus nicht zur Übereignung an den Versicherer bestimmt und geeignet sind und 

2.
nach dem Wortlaut der Versicherungsbedingungen der Versicherungsnehmer nur zur Erteilung von Auskünften verpflichtet ist. Hiervon umfasst wird noch die Verpflichtung des Versicherungsnehmers, seine Ärzte zu ermächtigen, direkt Auskünfte an den Versicherer zu erteilen. Durch die Auskünfte wird der Versicherer vielfach bereits die notwendige Klärung erreichen können. Daher kommt nach Auffassung des Gerichts eine Verletzung der Auskunftspflicht des Versicherungsnehmers erst dann in Betracht wenn,

-
der Versicherer die erforderlichen Auskünfte auf diese Weise nicht oder nicht vollständig erhal​ten hat und deshalb im Einzelfall auf die Einsichtnahme in die Krankenunterlagen angewiesen ist und

-
der Versicherer daraufhin den Versicherungsnehmer auf Darlegung dieses Sachverhaltes er​geb​nis​los zur Beschaffung von Kopien der Krankenunterlagen aufgefordert hat.

Daraus folgt, dass dem Begehren der privaten Krankenversicherungen in aller Regel bereits dadurch Rechnung getragen wird, dass der Zahnarzt auf Bitten des Patienten dem Versicherer Auskünfte erteilt. Lediglich wenn der Zahnarzt sich weigern sollte, diese Auskünfte zu erteilen, ist der Versicherer darauf angewiesen, sich die Auskünfte durch Einsichtnahme in die Krankenunterlagen selbst zu beschaffen. Das Gericht hat jedoch mit keinem Wort erwähnt, dass der Versicherer berechtigt sein soll, anhand der vorgelegten Behandlungsunterlagen eine Therapiekontrolle durchzuführen. 

Anders ist die Situation nach Einreichung eines Heil- und Kostenplans durch den Patienten bei seiner Versicherung. Wenn der Patient eine verbindliche Erstattungszusage erhalten will, darf der Versicherer darüber hinaus noch anfragen, ob es sich um eine Wunschbehandlung handelt, da dieses im Heil- und Kostenplan - im Gegensatz zur Rechnung - nicht angegeben werden muss. Ansonsten gelten die oben genannten Grundsätze.

Honorierung von Auskunftsersuchen

Eine Honorierung dieser Leistung kann nicht nach GOZ oder GOÄ erfolgen. Dem steht § 1 Abs. 3 Zahnheilkundegesetz (ZHG) entgegen: „Die Ausübung der Zahnheilkunde ist die berufsmäßige auf zahnärztlich-wissenschaftliche Erkenntnis gegründete Feststellung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten ...“. Es handelt sich mithin nicht um eine berufliche Leistung des Zahnarztes an sich, sondern dient vielmehr der Feststellung der Leistungspflicht des Versicherers, wenn der Zahnarzt die erwünschten Auskünfte erteilt.

Eine Vergütung hat somit gemäß §§ 612 Abs. 1 i. V. m. 670 BGB zu erfolgen. Danach ist eine „Vergütung stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist“ (§ 612 BGB) und „macht der Beauftragte (hier: der Zahnarzt) zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten dürfte, so ist der Auftraggeber (hier: der Versicherer) zum Ersatz verpflichtet“ (§ 670 BGB).

Hier sollte in jedem Fall vor Erteilung der nachgefragten Auskunft eine klare und schriftliche Verein​barung zwischen dem Versicherer und dem auskunftsgebenden Zahnarzt getroffen werden, dass der Versicherer die anfallenden Aufwendungen übernimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, der Patient aber trotzdem die Angaben verlangen, besteht – ein eindeutiger Auftrag vorausgesetzt – eine Erstattungs​pflicht betreffend den Ersatz der Aufwendungen gem. § 670 BGB durch den Patienten.

Einen entsprechenden Mustertext finden Sie auf der nächsten Seite dieses Zahnarzt-Informations​blattes.
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     ,      
(Ort, Datum)

An die
Private Krankenversicherung

     
     
     
Honorierung Ihres Auskunftsersuchens vom      
 FORMDROPDOWN 
:      
Sehr geehrte Damen und Herren,

selbstverständlich bin ich gerne bereit, Ihr oben genanntes Auskunftsersuchen unter den nachfolgend aufgeführten Voraussetzungen zu bearbeiten:
1.
Auf Grund der ärztlichen Schweigepflicht bitte ich Sie,  FORMDROPDOWN 
 zu veranlassen, dass ich in diesem betreffenden Fall von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden werde. Ich bitte um Übermittlung der entsprechenden Schweigepflichtentbindungserklärung.
2.
Da es sich bei Ihrem Auskunftsersuchen nicht um eine medizinisch notwendige Heilbehandlung handelt, die mithin nicht nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) oder der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) liquidiert werden können, bitte ich um schriftliche Bestätigung, dass Sie mir die für die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen:

 FORMCHECKBOX 

Beantwortung Ihrer Anfrage

 FORMCHECKBOX 

Röntgenaufnahmen (Vervielfältigung)

 FORMCHECKBOX 

Kopien von Dokumentationen

 FORMCHECKBOX 

Modelle

 FORMCHECKBOX 

Portokosten

 FORMCHECKBOX 

Sonstiges:      
gemäß §§ 612, 670 BGB den Betrag in Höhe von       € erstatten.

3. Die gewünschten Patientenunterlagen werde ich ausschließlich an Ihren Beratungszahnarzt und nicht an Ihre Geschäftsstelle übermitteln. Ich darf Sie deshalb bitten, mir die Anschrift Ihres Beratungszahnarztes mitzuteilen, damit die Unterlagen an diesen zu getreuen Händen übersandt werden können.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ich das an mich gerichtete Auskunftsersuchen nicht vor Erbringung der vorgenannten Voraussetzungen beantworten werde.

Mit freundlichen Grüßen

................................................
 (Unterschrift)
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